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m/ffex 6/2008 ßE/CZE/DU/VG

ßerufs/r/e/c/ungr für /.ebensm/ffe/
verarbe/fende ßefr/ebe

ßeru/s/c/e/dung er/u//f /'n der modernen /früe/fsive/f w/c/if/'ge Fun/rf/'onen:
S/'e sorgt fae/'m /ArJbe/'fnedmer für d/e /dent/'f/'/rat/on m/t dem Unterne/i-
men, /'m /Cundenfaere/'cd sfe//t s/'e e/'nen e/nüe/'t//'cf)en Au/fr/tf s/'cder und
/'m Umgang m/'t tedensm/'tfe/n schützt s/'e das Produ/cf. l/or a//em so// s/'c/i

der Träger /'n /'hr aber auch wo/?/ füh/en und se/'ne fe/'sfungsfäh/g/ce/'t un-
tersfüfzt werden.

4/z/z. 5: Tes/ «« der ß«/?«s/recie üresde//-

M/r/zZzer#

grierten optischen Polymerfasern als Sensoren

bestanden, konnten verschiedene Prototypen

erfolgreich auf deren Eignung gestestet werden.

Bei den sensitiven Netzstrukturen erfolgte dies

einerseits mit kostengünstigen, neuentwickel-

ten Messgeräten zum Auslesen der Messsignale,

um die Vorzüge der optischen Polymerfasern zu

unterstreichen - andererseits durch Dehnungs-

messungen mittels optischer Rückstreumess-

technik im Zeitbereich (OTI)R, engl, optical

time domain reflectometry), die eine genaue

Lokalisierung sowie quantitative Abschätzung

der Deformation ermöglicht. Das einfache Sen-

sorsystem ist mechanisch robust und reagiert

erst auf gravierende Schädigung oder Zerstö-

rung des Textils, die Sensorfasern sind nahezu

unsichtbar ins Textil integriert, die Handha-

bung der Sensoren ist einfach und preisgüns-

tig. Demonstratoren der sensitiven Netzstruktur

wurden erfolgreich getestet und liegen vor.

Wir danken der Forschungsvereinigung For-

schungskuratorium Textil e. V. für die finanziel-

le Förderung des Forschungsvorhabens AiF-Nr.

192 ZBG 1, das im Programm zur Förderung der

IGF aus Haushaltsmitteln des BMWI über die Ai F

erfolgte. Dieses Forschungsvorhaben wurde in

Kooperation mit der AiF-Mitgliedsvereinigung

F.O.M. durchgeführt, der wir für die Unterstüt-

zung ebenfalls danken.

flec/a/ct/onssch/ivss

Heft 7 / 2009;

76. Dezember 2008

Beim Kauf oder dem Leasing von Berufsklei-

dung spielen entsprechend viele Faktoren eine

Rolle, von denen zwei objektiv messbar sind:

der physiologische Tragekomfort und die Hy-

gienequalität eines Kleidungsstückes. Mit dem

physiologischen Tragekomfort ist die Fähigkeit

eines Kleidungsstückes gemeint, die physiologi-

Schern Vorgänge im Körper, und hier besonders

die Temperaturregelung in Abhängigkeit vom

Umgebungsklima und der Tätigkeit, zu unter-

stützen.

Ist der physiologische Tragekomfort unge-

nügend, wird die Berufskleidung vom Träger

als lästig oder unangenehm empfunden, wo-

runter neben der Akzeptanz auch die physische

und psychische Leistungsfähigkeit leiden. Au-

sserdem werden der Stress am Arbeitsplatz so-

wie die Gefahr von Gesundheitsschäden durch

übermässige physiologische Belastung erhöht,

und falsches Trageverhalten beeinträchtigt die

Funktion der Kleidungsstücke als Schutz vor

hygienischen Beeinträchtigungen.

7/age/rom/orfnofe
Am internationalen Textilforschungsinstitut

Hohensteiner Institute in Bönnigheim hat man

O'ezcerW/c/ze RferZere/'e/z, z/ze z/zzs Ä4Z,-(7«/e-

zezc/zezz /zz/jrezz c/z'/z/ezz, gmZ&r/ewfe«
z/z'e £>/z'z////«,q /zöcfo/er //jgzezzezzzz/orz/t'rz/// -

ge/z Zzez r/er /izz/Zzm7/zz«g ro/z fFäsdze zzz« Ze-

/zezzs'zzz///e//?e/r/e/zezz, ßz'/r/: A«zz/ze/,'/ez»er

in den vergangenen Jahrzehnten objektive Be-

wertungsmethoden für die verschiedenen Aspek-

te des Tragekomforts entwickelt. Die Ergebnisse

der Untersuchungen fliessen in die so genannte

Tragekomfortnote ein, die von 1 für «sehr gut»

bis 6 für «ungenügend» reicht.

ßerzz/sfez/zz/zg /z/r ße/rz'e/ze, z/z r/ezzezz Z^-

ôrwwz//e/ Zœrggs/e/// or/er z'erarZzez/e/ //'er-

r/e/z, /zzzzvv £z/zz//z/ r/ezz Hzz/orr/erzz/z^ezz r/er

ZV/V /052Z «HrteMeE/e/r/zz/z^ z'zz ZeZze/zv/zz/V-

/e/Zze/rze/zezz » rzzz r/ze //mMz/zzg, Hzzotw/z/,

A'zz/zz/zzg z/zzr/ lU/er/errzzr//zere//zzzzg ezz/v/zre-

c/zezz, ß/7r/: Zer/zzzr/resv

Hyg/'ene /'sf /'m Umgang m/'f
Zebensm/'ffe/n c/as /\ une/ O

Die Mindestanforderungen an den Tragekom-

fort beinhaltet auch die seit Mai 2004 gültige

Norm DIN 10524 für «Arbeitsbekleidung in Le-

bensmittelbetrieben». In ihr werden die Hygie-

neanforderungen bezüglich Auswahl, Nutzung
und Wiederaufbereitung verbindlich definiert

und damit eine entscheidende Lücke im betrieb-

liehen HACCP-Konzept geschlossen. Basis ist die

Hygienerisikoeinstufung der unterschiedlichen

Tätigkeiten innerhalb eines Betriebes. Für drei

Risikoklassen werden unterschiedliche Anforde-

rungen an die Kleidung definiert.

So muss der Oberstoff über eine ausreichen-

de Barrierewirkung gegenüber Keimen verfü-
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gen. Die Farbe von Hosen und Oberteilen sollte

weiss oder pastellfarben sein. Dunkle textile

Accessoires wie farblich abgesetzte Kragen und

Bündchen sind möglich. Auf jeden Fall müssen

die Stoffe über eine ausreichende Farbechtheit

verfügen und die Anforderungen an leasingge-

rechte Berufskleidung zum Beispiel im Hinblick

auf das Selbstglättungsverhalten, die Massbe-

ständigkeit und das Pillingverhalten erfüllen.

Die Tragekomfortnote sollte jeweils mindestens

3 befriedigend) betragen.

Auch für die Konfektion, d. h. den Schnitt

und die Verarbeitung, sind Mindestanforde-

rungen definiert worden, damit eine negative

Beeinflussung der Lebensmittel ausgeschlossen

îi
Zar zfc 7rage£orw/ör& ao« ße-

ra/ste'da«g tcmfe» «« ofew //ofews/e/wer

a. «. mtscfez/ewe fexß/e /fewngrö-

sse« ermzßeß

werden kann. Je nach Hygienerisiko sollten nur

Kleidungsstücke mit Innentaschen (Zugang auf

der Innenseite des Kleidungsstückes) verwendet

werden. Unverschliessbare, aufgesetzte Taschen

sind nicht für die Berufskleidung in den Risi-

koklassen 2 und 3 geeignet, da dort verwahrte

Gegenstände herausfallen und in den Produkti-

onsprozess geraten können. Empfohlen werden

Oberteile mit langen Ärmeln, wobei die Weite

durch Druckknöpfe am Abschluss verstellbar

sein sollte. Das Oberteil sollte durch eine ver-

deckte Knopfleiste vorne verschliessbar und

der Kragen vorzugsweise hochgeschlossen sein.

Allerdings darf er aber nicht zu eng am Hals

anliegen, da sonst der Luftaustausch zu sehr

beeinträchtigt wird. Mäntel sollten mindestens

bis zum Knie reichen, Kasacks mindestens über

die Tascheneingriffe der Hose herab.

In Bereichen, in denen unverpackte Lebens-

mittel bearbeitet werden, müssen die Mitarbeiter,

aber auch Besucher, weisse oder helle Kopfbede-

ckungen tragen, welche die Haare weitgehend

bedecken. Durch entsprechende Hauben oder

Schiffchen aus engmaschigem Material wird

die Freisetzung von Haaren vermieden, welche

die Lebensmittel verunreinigen könnten. Haar-

netze sind wegen der geringen Barrierewirkung

nicht als Kopfbedeckung in solchen Bereichen

geeignet. Wenn nicht auf Einwegmaterialien

zurückgegriffen wird, müssen auch die Kopfbe-

deckungen wasch- und desinfizierbar sein. Die

verwendeten Materialien müssen ebenfalls eine

Tragekomfortnote von mindestens 3 befrie-

digend) erreichen.

Dem sicheren Schutz der Lebensmittel bei

Hautverletzungen dienen Handschuhe. Da

selbst kleinste, nicht sichtbare Verletzungen

ein Gefahrenpotential darstellen, müssen alle

Mitarbeiter im Bereich der Lebensmittelherstel-

lung und -Weiterverarbeitung flüssigkeitsdichte

Handschuhe mit ausreichender Barrierewir-

kung tragen. Sofern die Handschuhe wieder

verwendet werden, müssen sie ebenfalls wasch-

und desinfizierbar sein.

Die Schuhe müssen den Anforderungen der

Berufsgenossenschaft entsprechen und auf jeden

Fall über rutschfeste Sohlen verfügen. Schürzen

dienen der Bedeckung von Kleidungsbereichen,

die besondere häufig und leicht beschmutzt

werden. Die Anforderungen an die verarbeiteten

Materialien, die Konfektion und die Wiederauf-

bereitung in der gewerblichen Wäscherei ent-

sprechen denen der übrigen Kleidung.

Konform/tätsfeewertungen
Einige Hersteller von Berufskleidung haben

die Normvorgaben der DIN 10524 bereits in die

Gestaltung ihrer Kollektionen einfliessen las-

sen. Sicherheit bei der Auswahl normgerechter

Berufskleidung in Lebensmittelbetrieben bieten

Konformitätserklärungen, wie sie von den Ho-

hensteiner Instituten auf Basis umfangreicher

Untersuchungen erteilt werden. Die Konfor-

mitätsbestätigungen für konfektionierte Ware

dokumentieren, für welche Risikoklassen nach

DIN 10524 eine Kleidungskombination, z. B.

bestehend aus Hose und Kasack, geeignet ist

und bestätigen, dass sie

in getragenem Zustand

deren umfangreichen

Vorgaben entspricht.

Risikoklasse

' i 2 1 3

Schutz des Lebensmittels
Identifikation der Träger entsprechend ihrem

Arbeitsplatz
Tragekomfort
Vermeidung der Kontamination durch die Privat-

kleidung

Weiß oder helle Farben um
Hygiene zu visualisieren - eine

mögliche Ausnahme bildet das

Wartungspersonal. Besätze kön-

nen farbig sein.

Ein Firmenlogo und Mitarbeitername sind zuläs-

sig, wenn sie permanent angebracht sind.

Design und Gestaltung nach Funktion.

Keine außenliegenden Taschen

oder falls notwendig, mit Patte

verschließbar.

Von außen zugängige Innenta-
sehen, geeignet verschließbar.

Unterscheidung der Risikobereiche.

«w ZVA'

70524

halb soll die Kleidung unter den Bedingungen

einer gewerblichen Wäscherei behandelbar sein,

d. h. waschbar, desinfizierbar und finishbar. Von

entscheidender Bedeutung für die Hygiene ist

die Arbeitsqualität der Wäscherei. Betriebe, wel-

che das RAL-Gütezeichen 992/3 für Wäsche aus

Lebensmittelbetrieben führen dürfen, erfüllen

die notwendigen hygienischen Anforderungen.

Diese Mitgliedsbetriebe der Gütegemeinschaft

sachgemässe Wäschepflege e.V. (www.wae-

schereien.de) unterwerfen sich den strengen

Kontrollen, die der Vergabe des Gütezeichens

zugrunde liegen und gleichzeitig die Vorgaben

des Hygiene-Managementsystems RABC der DIN

EN 14065 voll abdecken. Das RAL-Gütezeichen

stellt heute den Stand der Technik für die sach-

gemässe Wiederaufbereitung von Wäsche aus

Lebensmittelbetrieben dar. Alle Mitgliedsbetrie-

be haben ein Hygiene-Managementsystem ins-

talliert, mit regelmässigen Eigenkontrollen des

Betriebes sowie textiltechnologischen, mikrobi-

ologischen und hygienetechnischen Kontrollen

aller hygienerelevanten Stellen im Betrieb von

unabhängiger Stelle.

Sachgemässe
l/l/fec/eraufibere/-

ti/ng
Selbstverständlich muss

ein Kleidungsstück die

hygienischen Anforde-

rungen über die gesamte

Nutzungsdauer hinweg

erfüllen können. Des-
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